
BRGÖ 2015 
Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 

http://dx.doi.org/10.1553/BRGOE2015-2s245 

TOBIAS SCHENK, Göttingen 

Das frühneuzeitliche Kaisertum –  
ein Faktor der Alltagsgeschichte? 
Überlegungen auf Grundlage der Reichshofratsakten 

The Significance of Early Modern Emperors for Everyday Life in the Holy Roman Empire 

During the last decades a lot of research on the Holy Roman Empire has been published. So far the history of the 
early modern emperors nevertheless remains an academic void. The indexing of the files of the Imperial Aulic Coun-
cil, which is currently done by the Göttingen Academy of Sciences and Humanities, offers new perspectives on this 
important topic. Throughout the 16th, 17th and 18th centuries, the council was the most important imperial agency 
dealing with the affairs of the empire. It carried out functions of a supreme court and political advisory board. At the 
same time the Council was responsible for the administration of imperial privileges and feuds. Because of this wide 
area of operations the Council’s files, which today are kept by the Austrian State Archives in Vienna, form the most 
important archival source for the history of the Holy Roman Empire. They are crucial not only with regard to the 
relations between the emperors and the estates of the empire, but the role of the emperors in the everyday life of the 
‘normal’ population as well. The article discusses these versatile relations and offers hints for further research. 
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1. Einführung 
„Für die überwiegende Masse der Bewohner des 
Alten Reiches bildete der Territorialstaat die 
einzige politische Organisationsform überhaupt. 
[…] Das Reich hatte aus der Sicht des einzelnen 
schlichtweg keine Alternative mehr anzubie-
ten.“ Die deutsche Verfassungsgeschichte der 
Frühen Neuzeit ist deshalb „auf der Ebene der 
Länder leichter und mit evidenteren Ergebnis-
sen zu beobachten als auf der Ebene des ganzen 
Reiches“.1 Diese im Brustton der Überzeugung 
vorgetragenen Thesen sind einer Einführung in 
das Studienfach Landesgeschichte entnommen. 
Erschienen ist der Text im Jahr 2001 – ziemlich 
genau ein Vierteljahrhundert, nachdem Peter 

                        
1 HOLZFURTNER, Landesgeschichte 401, 403. 

Moraw und Volker Press in ihrem programma-
tischen Aufsatz über „Probleme der Sozial- und 
Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen 
Reiches“2 zu einer konsequenten Zusammen-
führung reichs- und landesgeschichtlicher Per-
spektiven aufgerufen hatten. Trotz aller Fort-
schritte, die auf dem Feld der Reichsgeschichte 
in den vergangenen Jahren erzielt wurden, ist 
dieser Aufruf an zahlreichen Universitäten in 
Deutschland und Österreich offenbar ungehört 
verhallt.3  

Dass weite Teile der Landesgeschichte noch 
immer die im 19. Jahrhundert erfundene „Le-

                        
2 MORAW, PRESS, Probleme der Sozial- und Verfas-
sungsgeschichte. 
3 Verwiesen sei jedoch auf: KIEßLING, ULLMANN, Reich 
in der Region. 
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gende von der landesherrlichen Souveränität“4 
konservieren, ließe sich beispielsweise mit Blick 
auf die Vorgängerterritorien des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen belegen.5 Angesprochen 
sind damit einerseits wichtige Glieder der Ger-
mania Sacra, nämlich das Kurfürstentum Köln 
und die Fürstbistümer Münster und Paderborn. 
Als nichtarmierte Nachbarn von Hessen, Han-
nover und Brandenburg-Preußen waren sie 
ebenso auf den Rechtsschutz des Reiches ange-
wiesen wie ihre kleineren weltlichen Nachbarn, 
etwa die Grafschaft Lippe. Zu berücksichtigen 
ist zum Anderen der rheinisch-westfälische 
Streubesitz, den Brandenburg-Preußen seit dem 
frühen 17. Jahrhundert erwarb, also Minden, 
Ravensberg, Mark, Kleve, Tecklenburg und 
Lingen. Die Reichskammergerichtsforschung 
konnte nachweisen, dass der Niederrheinisch-
Westfälische Reichskreis den Hauptherkunftsort 
aller Kläger am Reichskammergericht bildete.6 
Man sollte also meinen, dass die westfälische 
Landesgeschichte um die frühneuzeitliche 
Reichsgerichtsbarkeit nicht herum kommt. Dass 
die Realität anders aussieht, verdeutlicht das vor 
wenigen Jahren publizierte Handbuch zur Ge-
schichte des Erzbistums Paderborn, welches die 
Justizverfassung des Hochstifts schildert, ohne 
die Reichsgerichtsbarkeit auch nur mit einem 
Wort zu erwähnen.7 Der unkundige Leser muss 
so den Eindruck gewinnen, als habe über dem 
Paderborner Hofgericht nur noch der „liebe 
Gott“ gestanden. Auch die Preußenforschung, 
die ihr etatistisches Erbe in jüngerer Zeit kritisch 
hinterfragt und erfolgreich daran arbeitet, die 
regionalistische Grundstruktur der frühneuzeit-
lichen Hohenzollernmonarchie offen zu legen, 
klammert reichsgeschichtliche Fragen bis heute 

                        
4 BURKHARDT, Legende von der landesherrlichen Sou-
veränität. 
5 Vgl. SCHENK, Reichsgeschichte als Landesgeschichte 
107–115. 
6 BAUMANN, Gesellschaft der Frühen Neuzeit 35–41. 
7 BRANDT, HENGST, Bistum Paderborn 90–92. 

weitgehend aus.8 Dabei hat der Rechtshistoriker 
Kurt Perels schon vor mehr als 100 Jahren auf 
die zahlreichen Appellationen hingewiesen, die 
aus den außerhalb der Kurlande gelegenen 
brandenburgischen Reichsterritorien noch bis in 
die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts an die 
Reichsgerichte gelangten.9  

Diese Befunde verdeutlichen, dass das Erbe der 
kleindeutsch ausgerichteten Forschung des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts, die im habsburgi-
schen Kaisertum eher einen Faktor der südost-
europäischen als der deutschen Geschichte er-
kennen wollte, die das Kaisertum also förmlich 
aus Deutschland herausschrieb,10 unser Ge-
schichtsbild in vielen Bereichen bis heute prägt, 
ohne dass es uns immer bewusst wäre. Neben 
einer oft unzureichenden Verklammerung 
reichs- und landesgeschichtlicher Forschungs-
netzwerke sind hierfür auch die strategischen 
Schwerpunktsetzungen der jüngeren Reichsge-
schichtsforschung verantwortlich, die sich vor 
allem für die ständisch-föderalen Elemente der 
Reichsverfassung interessierte. Während für das 
Reichskammergericht, den Reichstag, die 
Reichskreise, das Kurkolleg und die Reichsrit-
terschaft mittlerweile eine ganze Reihe empiri-
scher Studien vorliegt, existiert zum Kaiseramt – 
und damit zum hierarchischen Element der 
Reichsverfassung – noch immer keine einzige 
umfassende Analyse.11 Unsere Kenntnis über 
das volatile Spannungsfeld von reichsständi-
scher Libertät und habsburgischem Kaisertum 
                        
8 Zur Einführung KLEINEHAGENBROCK, Brandenburg-
Preußen und das Alte Reich; vgl. SCHENK, Geschichte 
Brandenburg-Preußens und der Hohenzollern. 
9 PERELS, Appellationsprivilegien 53. 
10 TREITSCHKE, Deutsche Geschichte im Neunzehnten 
Jahrhundert 1, 9: Aufgrund seiner Verstrickung „in 
die verschlungene Politik des ungarisch-slawisch-
walachischen Völkergemisches der unteren Donau-
lande“ war das habsburgische Kaisertum „unserem 
Volke eine Fremdherrschaft“. Trotz aller Polemik 
noch immer lesenswert: KLOPP, Kleindeutsche Ge-
schichtsbaumeister. 
11 Vgl. beispielsweise GOTTHARD, Das Alte Reich 170. 
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ist deshalb weiterhin von ganz erheblichen Un-
gleichgewichten gekennzeichnet. Unklar er-
scheint insbesondere der Stellenwert, dem Kai-
ser und Reich auf lokaler, lebensweltlicher Ebe-
ne im Vergleich zu anderen kirchlichen und 
weltlichen Herrschaftsträgern zuzumessen ist.12 

Dabei liegt die Relevanz dieses Problems für 
zahlreiche zentrale Fragestellungen der Früh-
neuzeitforschung auf der Hand. Denn wie lässt 
sich beispielsweise über landesherrlichen „Ab-
solutismus“,13 deutsches Nationalbewusstsein 
und kulturelle Identität14 oder die mentalitäts-
geschichtlichen Auswirkungen des Jahres 180615 
sprechen, wenn man über die Handlungsoptio-
nen und die Wahrnehmung des Kaisertums 
„vor Ort“ kaum eine Vorstellung hat? Treitsch-
kes Lesart, wonach die Landesherren spätestens 
nach 1648 „in schrankenloser Willkür“16 schalten 
und walten konnten, mag passé sein. Um aber 
den kleindeutschen Mythos nicht nur rhetorisch, 
sondern auch analytisch zu überwinden, bedarf 
es einer überzeugenden Integration des imperia-
len Faktors in die deutsche Verfassungsge-
schichte. Das an den Universitäten Graz und 
Eichstätt betriebene Projekt zur Erforschung der 
an Kaiser Rudolf II. gerichteten Suppliken kann 
deshalb das Interesse weiter Teile der Frühneu-
zeitforschung beanspruchen. Indem das Vorha-
ben unter Zugrundelegung eines kulturge-
schichtlich erweiterten Verfassungsbegriffs nach 
direkten Kontakten zwischen Reichsoberhaupt 
und reichsmittelbarer Bevölkerung fragt, ver-
spricht es neue Erkenntnisse über die Stellung 
des frühneuzeitlichen Kaisertums im Reich, 
insbesondere über dessen Bedeutung auf lokaler 

                        
12 Selbst auf reichständischer Ebene ist etwa die kai-
serliche Klientelbildung bislang nur unzureichend 
erforscht. Siehe ROHRSCHNEIDER, Österreich und der 
Immerwährende Reichstag 18–20. 
13 Zum Forschungsstand u.a. FREIST, Absolutismus. 
14 SCHMIDT, Deutsche Nation. 
15 BURGDORF, Weltbild. 
16 TREITSCHKE, Deutsche Geschichte im Neunzehnten 
Jahrhundert 1, 4. 

Ebene. Auch in empirischer Hinsicht betritt das 
Projekt Neuland, stützt es sich doch auf die bis-
lang nur zu einem geringen Teil erforschten 
Akten des Reichshofrats im Wiener Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv. Für die Frage nach dem all-
tagsgeschichtlichen17 Stellenwert des frühneu-
zeitlichen Kaisertums bilden diese Akten zwar 
nicht die einzige, aber doch zweifellos die wich-
tigste archivalische Quelle. Mit rund 1,3 Regal-
kilometern stellen sie nicht nur den größten 
geschlossen überlieferten Archivbestand dar, 
den uns das Alte Reich hinterlassen hat. Auch 
inhaltlich bieten sie aufgrund des weitgespann-
ten Aufgabenbereichs des Reichshofrats als 
Höchstgericht, politisches Beratungsgremium, 
oberster Lehnshof und Administrationsorgan 
der kaiserlichen Reservatrechte zahlreiche An-
knüpfungspunkte für die noch zu schreibende 
Geschichte des frühneuzeitlichen Kaisertums.  

Im Rahmen eines deutsch-österreichischen Ko-
operationsprojekts unter Federführung der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
werden die Reichshofratsakten seit einigen Jah-
ren systematisch erschlossen.18 Aus dem Blick-
winkel einer kulturgeschichtlich erweiterten 
Verfassungsgeschichte sollen der Wiener Ak-
tenbestand und die damit verbundenen For-
schungsperspektiven im Folgenden näher vor-
gestellt werden. Die Ausführungen verstehen 
sich als quellenkundlicher Beitrag zu einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der These Karl 
Otmar von Aretins, wonach „der Einfluss von 
Kaiser und Reich [im großen und ganzen] über 
der Ebene aufhörte, von der aus das Leben des 
einzelnen bestimmt wurde“ und es in erster 
Linie die Landesherren bzw. reichsstädtischen 
Magistrate gewesen seien, die den Untertanen 
als Obrigkeit entgegentraten.19  

                        
17 Zur Einführung LÜDTKE, Alltagsgeschichte. 
18 [www.reichshofratsakten.de] (abgerufen am: 5. 6. 
2015). 
19 ARETIN, Das Alte Reich 1, 13. 
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Auf der Tagung, deren Beiträge der vorliegende 
Band vereinigt, stand diese in der Forschung 
weit verbreitete Ansicht mehrfach und durchaus 
folgerichtig im Zentrum der Diskussion – 
schließlich kommt man bei einer problembe-
wussten Analyse der in den Reichshofratsakten 
überlieferten Bittschriften um den jeweiligen 
landes- und lokalgeschichtlichen Kontext kaum 
herum. Denn wenn man sich mit der Frage be-
schäftigt, wer sich wann, warum und mit wel-
chen Erwartungen an das Reichsoberhaupt 
wandte, so muss man sich damit auseinander-
setzen, welche Kenntnisse über das Kaisertum 
auf jener Ebene, „auf der das Leben des Einzel-
nen bestimmt wurde“,20 überhaupt existierten. 
Was konnte der „Gemeine Mann“ angesichts 
einer vielerorts erstarkenden Landesherrschaft 
und zum Teil gewaltiger geographischer Dis-
tanzen vom Kaisertum wissen und welche Stra-
tegien wandte er an, um sich dieses (tatsächliche 
oder vermeintliche) Wissen in lebensweltlichen 
Konfliktsituationen zunutze zu machen? Welche 
kaiserlichen Befugnisse waren vor Ort bekannt 
und – ebenso wichtig – welche Kompetenzen 
gerieten durch langjährigen Nichtgebrauch 
womöglich in Vergessenheit oder wurden durch 
andere Herrschaftsträger übernommen bzw. 
usurpiert? Wie sind lokale Befunde geogra-
phisch und entwicklungsgeschichtlich einzu-
ordnen? Diese Fragen dürften nicht nur für die 
Praxis der an das Reichsoberhaupt gerichteten 
Supplikationen, sondern darüber hinaus für die 
Verortung des Kaisertums in einer kulturge-
schichtlich inspirierten Verfassungsgeschichte 
von großer Bedeutung sein.  

Zu Beginn eines solchen Vorhabens sollte man 
sich klarmachen, welche Befugnisse die früh-
neuzeitlichen Kaiser innerhalb des Reichsver-
bandes überhaupt besaßen und welche prak-
tische Relevanz diesen Befugnissen zukam. Die-
ser Klärungsprozess kann sich einerseits auf das 

                        
20 Ebd. 

frühneuzeitliche Reichsstaatsrecht stützen, des-
sen bedeutendste Vertreter wie Johann Jacob 
Moser oder Stephan Pütter sich intensiv mit den 
Funktionen des Kaisertums befasst haben.21 
Unverzichtbar ist andererseits eine Auseinan-
dersetzung mit der Tätigkeit des Reichshofrats, 
der als wichtigste kaiserliche Reichsbehörde 
einen Großteil der vom Kaiser ausgeübten Rech-
te administrierte. Analytisch reizvoll sind dabei 
nicht nur einzelne Akten, sondern der Archiv-
bestand als solcher, der – archivwissenschaftlich 
gesprochen – nach dem Registraturprinzip auf-
gebaut ist und noch immer den vorarchivischen 
Ordnungszustand widerspiegelt.22 Die archivi-
sche Tektonik gewährt dem Historiker deshalb 
noch heute aufschlussreiche Einblicke in die 
zeitgenössische Schriftgutverwaltung der 
Reichskanzlei und in die praktische Bedeutung 
einzelner Tätigkeitsbereiche des Reichshofrats. 

Neben Grundkenntnissen dieser Tektonik soll 
im Folgenden ein Überblick über jene Akten 
vermittelt werden, die Verfahren mit Beteili-
gung reichsmittelbarer Parteien dokumentieren. 
Dem Beitrag liegt die Annahme zu Grunde, dass 
diese gerichtlichen und außergerichtlichen Ver-
fahren nicht isoliert voneinander betrachtet 
werden sollten, da sie über zahlreiche Schnitt-
mengen verfügten, welche die Handlungslogi-
ken der beteiligten Parteien wesentlich bestimmt 
haben dürften. Nur durch eine synoptisch ange-
legte Analyse der einzelnen Tätigkeitsbereiche 
des Reichshofrats kann deshalb ein wesentlicher 
Beitrag zu einer Aufhellung der „sozialen Pra-

                        
21 Zur Einführung STOLLEIS, Reichspublizistik und 
Policeywissenschaft. 
22 Eine neuere Bestandsübersicht liegt nicht vor. Siehe 
deshalb weiterhin GROß, Reichsarchive. Zur Amts-
buchüberlieferung des Bestandes, auf die im Folgen-
den aus Platzgründen nicht näher eingegangen wird, 
siehe SCHENK, Protokollüberlieferung. Verwiesen sei 
darüber hinaus auf das Onlineportal des Österreichi-
schen Staatsarchivs:  
[www.archivinformationssystem.at] (abgerufen am: 
5. 6. 2015). 
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xis“23 des Kaisertums und zur Beantwortung der 
oben gestellten Fragen geleistet werden. 

2. Die Judizialregistratur 
Der Schwerpunkt neuerer Forschungen liegt auf 
den gerichtlichen Funktionen des Reichshof-
rats.24 Diese sind in der aus elf Serien bestehen-
den Judizialregistratur dokumentiert, die mit 
mehr als 1.000 Regalmetern den größten Teil des 
Reichshofratsbestandes ausmacht. Zwei dieser 
Serien, deren Laufzeit vornehmlich in das 16. 
und 17. Jahrhundert fällt, bilden den Gegen-
stand des derzeitigen Erschließungsprojekts.25 
Die Bedeutung des Reichshofrats als Höchst-
gericht steht spätestens seit den quantitativen 
Erhebungen Eva Ortliebs und Gert Polsters au-
ßer Frage. Relativ kontinuierlich seit den 1620er 
Jahren und vollends seit der Wende vom 17. 
zum 18. Jahrhundert war der Reichshofrat dem-
nach das führende Höchstgericht des Reiches 
und blieb es bis 1806. Ortlieb und Polster schät-
zen, dass die Prozessfrequenz am Kaiserhof 
diejenige am Reichskammergericht im Durch-
schnitt des 18. Jahrhunderts um etwa das Drei-
fache übertraf.26 

Dass die Judizialserien des 16. und frühen 
17. Jahrhunderts neben Prozessakten zahlreiche 
Gnadengesuche einfacher Untertanen enthalten, 
ist der Forschung seit den Studien Eva Ortliebs 
bekannt.27 Da diese Verfahren auch den Gegen-
stand des an den Universitäten Graz und 
Eichstätt betriebenen Supplikenprojekts bilden, 

                        
23 Einleitend zu diesem Forschungskonzept LÜDTKE, 
Herrschaft als soziale Praxis. 
24 Für die gerichtliche Tätigkeit des Reichshofrats 
grundlegend: SELLERT, Zuständigkeitsabgrenzung; 
DERS., Prozeßgrundsätze. 
25 Es handelt sich um die „Alten Prager Akten“ und 
die „Antiqua“ mit einem Umfang von rund 20 bzw. 
135 Regalmetern. 
26 ORTLIEB, POLSTER, Prozessfrequenz. 
27 ORTLIEB, Gnadensachen. 

kann an dieser Stelle auf nähere Ausführungen 
zu solchen Bittschriften verzichtet werden. Die 
Frage, in welchem Ausmaß die reichsmittelbare 
Bevölkerung den Reichshofrat in dessen Funk-
tion als Höchstgericht in Anspruch nahm, ist 
freilich schwierig. Zwar ist die Recherche nach 
Akten zu einzelnen Prozessen, deren Parteien 
namentlich bekannt sind, bereits zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt vergleichsweise leicht möglich. 
Umfassende quantifizierende Analysen zur Pro-
zessfrequenz, die auch die soziale und geogra-
phische Herkunft der Parteien sowie die Streit-
gegenstände und Verfahrenslaufzeiten einbe-
ziehen, werden jedoch erst nach einer vollstän-
digen Erschließung der Judizialakten (d.h. nach 
Lage der Dinge: in mehreren Jahrzehnten) erar-
beitet werden können. Gleichwohl lassen sich 
bereits heute einige Eindrücke formulieren. Da-
bei sei vorangeschickt, dass eine kulturge-
schichtliche Analyse auch jene Untertanengrup-
pen zu berücksichtigen hätte, die nur mittelbar – 
etwa durch kaiserliche Kommissionen28 oder im 
Rahmen von Zeugenverhören – mit der Reichs-
gerichtsbarkeit in Berührung kamen.  

Sogenannte Untertanenprozesse, also erstin-
stanzliche Verfahren zwischen reichsmittelbaren 
Personen bzw. Korporationen und deren Lan-
desherren, waren in quantitativer Hinsicht nur 
von geringer Bedeutung.29 Das Gros der Verfah-
ren mit Beteiligung reichsmittelbarer Parteien 
dürfte deshalb – zumal im 17. und 18. Jahr-
hundert – nicht in erster, sondern in zweiter 
oder dritter Instanz, d.h. in Form von Appella-
tionen, an den Reichshofrat gelangt sein. Die 
Frequenz, mit der die Reichsgerichte als 
Rechtsmittelinstanz angerufen wurden bzw. 
angerufen werden konnten, war von zahlreichen 

                        
28 DIES., Im Auftrag des Kaisers. 
29 Forschungen zu Untertanenprozessen liegen bis-
lang vor allem für das Reichskammergericht vor. Mit 
Blick auf den Reichshofrat sei verwiesen auf die mate-
rialgesättigte Studie von TROßBACH, Soziale Bewegung 
und politische Erfahrung. 



 Tobias SCHENK 250

rechtlichen, sozioökonomischen und geographi-
schen Faktoren abhängig. Hinzuweisen ist etwa 
auf die rechtliche Fixierung von Mindeststreit-
werten durch die den Reichsständen vom Kaiser 
verliehenen Appellationsprivilegien30 und durch 
das allgemeine Reichsrecht, etwa den Jüngsten 
Reichsabschied von 1654.31 Bagatellverfahren 
konnten deshalb kaum in größerer Zahl an die 
Reichsgerichte gelangen, womit für weite Kreise 
der Bevölkerung die zweitinstanzliche Anru-
fung des Reichsoberhaupts versperrt wurde. 
Gleichwohl spielte der Reichshofrat gewiss nicht 
nur für die Großkaufleute und Handelsgesell-
schaften der Reichsstädte eine wichtige Rolle. 
Auch in den Güter- und Immobilienauseinan-
dersetzungen zahlreicher landsässiger Adelsge-
schlechter war der Reichshofrat über Generatio-
nen hinweg präsent. Dies gilt selbst für Bran-
denburg-Preußen. Zum wachsenden Verdruss 
der Hohenzollern fochten insbesondere im Fürs-
tentum Halberstadt und im Herzogtum Magde-
burg Geschlechter wie die Alvensleben, Schu-
lenburg oder Krosigk Urteile territorialer In-
stanzen bis in die 1730er Jahre hinein am Kai-
serhof an. Dabei handelte es sich mitunter um 
Auseinandersetzungen mit bäuerlichen Ge-
meinden um Dienste und Abgaben. Zumindest 
einem Teil der Untertanenschaft Brandenburg-
Preußens wurden somit also noch in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts gewisse Kenntnisse 
der Reichsjustiz vermittelt.32 

Ohnehin sollten bei einer Würdigung von Un-
tertanenprozessen nicht allein quantifizierende 
Methoden zur Anwendung kommen. Eine kul-
turgeschichtlich inspirierte Forschung, die das 
Reich als Kommunikationsraum versteht, muss 
zudem nach der mentalitätsgeschichtlichen Be-

                        
30 EISENHARDT, Privilegia de non appellando. 
31 Der Abschied sah einen generellen Mindeststreit-
wert von 600 Gulden vor. Siehe WEITZEL, Kampf um 
die Appellation 34. 
32 SCHENK, Akten des kaiserlichen Reichshofrats als 
Quelle mitteldeutscher Adelsgeschichte. 

deutung solcher Prozesse fragen. Denn auf Sei-
ten der Untertanen schärften sie das Bewusst-
sein der eigenen Organisationsfähigkeit ebenso 
wie für die prinzipielle Beschränkung der Lan-
deshoheit durch das Reichsrecht.33 Darüber hin-
aus können zahlreiche dieser Verfahren als Me-
dienereignisse beschrieben werden, die durch 
eine Fülle von Deduktionen und sonstigen 
Druckschriften innerhalb des Reiches und mit-
unter auch darüber hinaus rezipiert wurden.34 
Auf diese Weise schufen Untertanenprozesse 
Wissensbestände, prägten Mentalitäten von 
langer Dauer und wirkten formierend auf die 
territoriale Rechtskultur ein. 

Der Ritter von Lang, der Ende der 1780er Jahre 
als Sekretär der Regierung von Oettingen-
Spielberg tätig war, beschreibt in seinen Memoi-
ren die innerhalb der Verwaltung herrschende 
Furcht vor harten Maßnahmen in Steuerfragen, 
damit „nur ja kein Geschrei, keine Klage der 
Unterthanen beim Reichshofrath entstände“.35 
Dieser Respekt vor der kaiserlichen Justizauf-
sicht war auch Reichsständen nicht fremd, die 
über mehr Gewicht verfügten als die Grafen von 
Oettingen-Spielberg. 1726 wies das Berliner 
Generaldirektorium die Kriegs- und Domänen-
kammer des Herzogtums Kleve an, bei der ge-
planten Durchsetzung des landesherrlichen 
Mühlenzwangs behutsam vorzugehen, die 
Maßnahme den betroffenen Bauernschaften, 
„bestens begreifend zu machen und [sich] auf 
alle Weise zu bemühen, damit sie sich hierunter 
bequemen und insonderheit daß sie sich, wie 
bereits von vielen geschehen, keine Appellation 
an die Reichs-Judicia, zumalen den Reichshof-
rath […] anmaßen“.36 Etwa zu gleicher Zeit 
wurde die Kammer von Berlin aus für die Pro-

                        
33 Zahlreiche Beispiele bei TROßBACH, Soziale Bewe-
gung und politische Erfahrung. 
34 Hierzu zuletzt PETRY, Reichsstädtische Reichshof-
ratsprozesse. 
35 LANG, Memoiren 105. 
36 SCHMOLLER, STOLZE, Acta Borussica 4/2, 21. 



Das frühneuzeitliche Kaisertum 251

berelation eines neubestellten Regierungsrates 
gerügt. Diese enthalte schwere Mängel – obwohl 
man doch auch in Kleve wissen müsse, „was der 
Reichs-Stilo“37 erfordere. 1726 regierte in Pots-
dam kein Geringerer als Friedrich Wilhelm I. 
Selbst Preußens „größter innerer König“ (Carl 
Hinrichs) konnte die Reichsjustiz also nicht ein-
fach ignorieren. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es durchaus bemerkenswert, dass die 
Einschränkungen, welche die Landeshoheit 
durch das Reichsrecht erfuhr, auch in der jünge-
ren Absolutismusdebatte kaum eine Rolle ge-
spielt haben. Allerdings darf auch nicht überse-
hen werden, dass dem Soldatenkönig in der 
zweiten Hälfte seiner Regentschaft mit machtpo-
litischen wie diplomatischen Mitteln eine weit-
gehende Zurückdrängung der kaiserlichen Jus-
tizaufsicht aus den brandenburgisch-preu-
ßischen Reichsterritorien gelang.38 Nicht erst 
unter Friedrich dem Großen, sondern bereits 
unter Friedrich Wilhelm I. kam jener Prozess 
weitgehend zum Abschluss, den Rudolf Smend 
treffend als „Mediatisierung der Untertanen 
gegenüber allen unmittelbaren Einwirkungen 
der Reichsgewalt“39 charakterisiert hat.  

3. Die Lehns- und  
Gratialregistratur 
Nach aktuellem Forschungsstand ist davon aus-
zugehen, dass die Zahl der an den Kaiser gerich-
teten Suppliken angesichts des fortschreitenden 
Territorialisierungsprozesses nach 1648 deutlich 
zurückging.40 Tatsächlich scheinen, soweit sich 
dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt angesichts 
eines unzureichenden Erschließungsstandes 
sagen lässt, in den großen Judizialserien des 17. 

                        
37 Ebd. 22. 
38 Zu diesem weiterhin nur unzureichend erforschten 
Problemkreis SCHENK, Reichsjustiz. 
39 SMEND, Brandenburg-Preußen 199. 
40 ORTLIEB, Gnadensachen 202. 

und 18. Jahrhunderts kaum noch außergericht-
liche Bittschriften überliefert zu sein. Umso grö-
ßere Bedeutung kommt der bislang kaum er-
forschten und großteils nur unzureichend er-
schlossenen Lehns- und Gratialregistratur zu. 
Quantitativ steht sie zwar deutlich hinter der 
Judizialregistratur zurück, doch verdeutlichen 
die in ihr enthaltenen Aktenserien den oft unter-
schätzten Stellenwert, der dem Lehnsrecht und 
den kaiserlichen Reservatrechten für die Stel-
lung des Reichsoberhaupts und das Tätigkeits-
profil des Reichshofrats weit über 1648 hinaus 
zukam.  

Einschlägig ist die Lehns- und Gratialregistratur 
zunächst für Forschungen zum frühneuzeit-
lichen Reichslehnsverband. Die Reichslehns-
akten deutscher und lateinischer Expedition 
zählen zu den größten Serien des Teilbestandes. 
Beide sind alphabetisch nach Lehnsnehmern 
geordnet und deshalb bereits heute vergleichs-
weise leicht nutzbar. Darüber hinaus läuft der-
zeit auf Initiative der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen eine flach angelegte Er-
schließung der Lehnsakten deutscher Expedi-
tion, deren Ergebnisse der Forschung mittelfris-
tig über das Onlineportal des Österreichischen 
Staatsarchivs zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Nicht nur die jüngere Politische Kultur-
geschichte, die mit Barbara Stollberg-Rilinger 
auf den Stellenwert lehnsrechtlicher Akte inner-
halb der „Präsenzkultur“ des Alten Reiches 
verweist,41 wird hier reichhaltiges Material vor-
finden. Die in der Serie zuhauf überlieferten 
innerdynastischen Konflikte um grundsätzliche 
haus- und lehnsrechtliche Fragen wie beispiels-
weise die Einführung der Primogenitur erheben 
die Lehnsakten ganz allgemein zu einer unver-
zichtbaren Quelle für die Geschichte des reichs-
fürstlichen Adels.42 Darüber hinaus wies schon 

                        
41 STOLLBERG-RILINGER, Des Kaisers alte Kleider 64–73, 
119–131, 210–217, 287–297. 
42 Am Beispiel der Hohenzollern SCHENK, Reichshof-
rat als oberster Lehnshof. 
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Johann Jakob Moser darauf hin, dass nicht nur 
Reichsstände, sondern „auch mittelbare Corpo-
ra, z.E. Spitäler, oder Communen, oder von 
Adel, ja gemeine Bürgers- und Bauersleute“43 
Reichslehen besitzen konnten, ohne dass dies 
ihre Unterordnung unter die Landesherrschaft 
berührt hätte. Tatsächlich konnten im Rahmen 
der laufenden Erschließung bereits zahlreiche 
Belehnungen von mittelbaren Adelsgeschlech-
tern,44 Zünften45 und Privatleuten46 verzeichnet 
werden. Welche Bedeutung dem Besitz von 
Reichslehen für die Führungsschicht der Reichs-
stadt Nürnberg zukam, verdeutlicht eine Auf-
stellung aus dem Jahr 1559, die mehrere Dut-
zend patrizische Lehnsnehmer auflistet.47 

Aus kulturgeschichtlicher Perspektive wäre 
unter anderem nach den mentalitätsbildenden 
Folgen solcher Lehnsbindungen zu fragen. In-
wiefern prägte es beispielsweise das Selbstver-
ständnis der Wormser Familie Breitenacker, 
dass sie über Generationen hinweg mehrere 
Wiesen und Auen von Kaiser und Reich zu 
Lehen trug und dass sie darüber auf den eige-
nen Namen ausgestellte Urkunden besaß, auf 
denen das Siegel und die eigenhändige Unter-
schrift des Reichsoberhaupts prangten?48 Welche 
Bedeutung besaß eine als Reichslehen aufgetra-
gene Ulmer Mühle für das dortige Stadtadels-
geschlecht der Besserer von Thalfingen?49 Er-
höhte die Lehnsbindung an den Kaiser die Be-

                        
43 MOSER, Teutsche Lehens-Verfassung 9. 
44 Verwiesen sei beispielsweise auf das fränkisch-
thüringische Geschlecht der Freiherren von Bibra, zu 
dem in den Lehnsakten Dokumente mit einer Laufzeit 
von 1493–1796 vorliegen. Siehe ÖStA HHStA, RHR, 
Reichslehnsakten, Deutsche Expedition, Kart. 22, 
Nr. 1 und Kart. 23, Nr. 1. 
45 Siehe beispielsweise die Belehnungen der Aachener 
Fleischhauer in ebd. Kart. 1, Nr. 1. 
46 Siehe beispielsweise die Belehnung des Bürgers 
Hans Wieland mit der Trierer Wechselbank im Jahr 
1473, ebd. Kart. 16, Nr. 2. 
47 Ebd. Kart. 196, Nr. 2. 
48 Ebd. Kart. 48, Nr. 6. 
49 Siehe ebd. Kart. 20, Nr. 2 und Kart. 21, Nr. 1–2. 

reitschaft und die organisatorische Fähigkeit, 
sich auch in anderen Angelegenheiten, sei es 
nun klagend oder supplizierend, an das Reichs-
oberhaupt zu wenden? Thomas Dorfner hat 
jüngst die Schlüsselposition betont, welche die 
am Reichshofrat tätigen Prozessvertreter in 
zweierlei Hinsicht, nämlich in der „Kommuni-
kation mit dem und über den Reichshofrat“,50 
einnahmen. Auch ein reichsmittelbarer Lehns-
nehmer musste am Kaiserhof über einen solchen 
Vertreter verfügen, der dort nach erfolgtem 
Herren- oder Mannfall die Mutung besorgte. 
Diese oftmals über Generationen hinweg zu-
mindest sporadisch gepflegten Kontakte dürften 
bei den Lehnsnehmern Wissensbestände über 
Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe am Kaiser-
hof generiert haben, die man nicht nur selbst zu 
nutzen suchte, sondern womöglich auch in sei-
nem lokalen Umfeld weitergab.  

Über den Kreis der reichsmittelbaren Lehns-
nehmer hinaus erscheint die von Matthias 
Schnettger aufgeworfene Frage von Bedeutung, 
ob Untertanen frühneuzeitlicher Territorien ein 
Bewusstsein für die Vasallität ihres Landesherrn 
besaßen und versuchten, diesbezügliche politi-
sche Handlungsspielräume zu nutzen.51 Schließ-
lich verfügten Kaiser und Reich in den Reichs-
fürstentümern über ein oberlehnsherrliches 
Dominium directum, welches die Verfügungsge-
walt des Lehnsnehmers einschränkte.52 Diese 
oberlehnsherrlichen Befugnisse standen nicht 
nur auf dem Papier, sondern bildeten beispiels-
weise eine der Rechtsgrundlagen kaiserlicher 
Zwangsverwaltungen, die im Falle der Über-
schuldung von Territorien eingesetzt wurden.53 
Politisch waren diese Debitkommissionen zwar 
nur gegenüber kleineren Landesherren durch-

                        
50 DORFNER, Reichshofratsagenten 97 (Hervorhebung 
durch den Verfasser). 
51 SCHNETTGER, Päpstliches und kaiserliches Lehnswe-
sen. 
52 SCHÖNBERG, Reichslehen 154–155. 
53 Hierzu zuletzt AUER, Zwangsverwaltungen. 
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zusetzen, doch lebte ein gewisses Bewusstsein 
für die Begrenzung der landesherrlichen Gewalt 
durch das Reichslehnsrecht auch anderenorts 
offenbar noch lange fort. Beispielsweise ist be-
kannt, dass eine mehrheitlich im Herzogtum 
Magdeburg und im Fürstentum Halberstadt 
ansässige Adelsopposition das kaiserliche Do-
minium directum noch im zweiten und dritten 
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts gegen die Be-
strebungen des preußischen Königs Friedrich 
Wilhelm I. ins Feld führte, die Rittergüter in 
freies Eigentum umzuwandeln.54 Nach alledem 
dürfte das weitreichende verfassungs- und kul-
turgeschichtliche Analysepotential der Reichs-
lehnsakten außer Frage stehen. 

Von großer Bedeutung für das kaiserliche Amt 
war auch das Konfirmationsrecht, das sich in 
der Serie der „Confirmationes privilegiorum“ ab-
bildet.55 Dokumentiert sind hier unter anderem 
Bestätigungen von Haus- und Primogenitur-
ordnungen, Stadtprivilegien, Testamenten sowie 
Zoll- und Gerichtsprivilegien. Wie die Lehns-
akten bilden auch die „Confirmationes“ eine erst-
rangige Quelle für die Geschichte des reichs-
fürstlichen Adels und der landständischen Ver-
fassung, als deren Garant der Kaiser fungierte. 
Mitunter war allerdings auch Privatpersonen 
daran gelegen, die Bestandskraft von Rechts-
titeln durch kaiserliche Konfirmation zu erhö-
hen. Dokumentiert sind beispielsweise mehrere 
Gesuche, die den Kaiser im 17. und 18. Jahr-
hundert von mecklenburgischen Privatpersonen 
erreichten und die auf die Bestätigung von mit 
den Herzögen abgeschlossenen güter- und 
pfandrechtlichen Verträgen zielten.56 

Während reichsmittelbare Personen in den 
Lehnsakten und den Confirmationes nur am 
Rande auftauchen, stellen sie in mehreren ande-

                        
54 Hierzu ausführlich SCHENK, Reichsjustiz. 
55 Zur rechtsgeschichtlichen Einführung MOHNHAUPT, 
Confirmatio privilegiorum. 
56 Hierzu in Kürze SCHENK, Wiener Perspektiven für 
die Mecklenburgische Landesgeschichte. 

ren Aktenserien der Lehns- und Gratialregistra-
tur das Gros der Antragsteller. Dieser Befund 
gilt beispielsweise für die Serie der „Primae pre-
ces“, welche die Vergabe vakanter Präbenden in 
Domkapiteln, Kollegiatstiften, Klöstern und 
Konventen auf Grundlage des von den Kaisern 
seit dem Mittelalter in Anspruch genommenen 
Jus primariarum precum (Recht der Ersten Bitte) 
dokumentiert.57 Diese nahezu gänzlich uner-
forschten Akten bilden nicht nur eine wichtige 
Quelle zur Geschichte der frühneuzeitlichen 
Reichskirche, sondern sind auch für die Rekon-
struktion des noch weitgehend im Dunkeln lie-
genden kaiserlichen Klientelwesens von großer 
Bedeutung. Dies verdeutlichen zwei Register-
bücher, die allein für die Regierungszeit Maxi-
milians I. 2.152 vergebene Preces nachweisen.58 
Die Forschung hat darauf hingewiesen, dass es 
den meisten vom Kaiser privilegierten „Precis-
ten“ vermutlich nicht gelang, ihren Anspruch 
vor Ort auch tatsächlich durchzusetzen.59 
Gleichwohl ist der Quellenwert der „Primae 
preces“ gerade aus kulturgeschichtlicher Per-
spektive kaum zu überschätzen. Schließlich 
erlauben die überlieferten Gesuche der For-
schung eine Antwort auf die Frage, welche 
Hoffnungen katholische Untertanen auf das 
Kaisertum setzten. Deren Rekonstruktion er-
möglicht wiederum Rückschlüsse darauf, wie 
die politische Großwetterlage und die Durchset-
zungsfähigkeit des Reichsoberhaupts gegenüber 
anderen Herrschaftsträgern zu unterschied-
lichen Zeiten in den verschiedenen Regionen 
des Reiches eingeschätzt wurden. Beispielsweise 
dürften die „Primae preces“ eine außerordentlich 
ergiebige mentalitätsgeschichtliche Quelle zur 
Epoche des Dreißigjährigen Krieges bilden. 
Verwiesen sei auf die der Forschung bislang nur 
vereinzelt bekannten, vornehmlich in die 1620er 
Jahre zu datierenden Versuche katholischer 

                        
57 BENNA, Preces primariae und Reichshofkanzlei. 
58 Ediert bei SANTIFALLER, Preces primariae. 
59 Ebd. 586. 
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Antragsteller, sich mit kaiserlicher Rücken-
deckung Pfründen im längst protestantisch ge-
wordenen Norden und Nordosten des Reiches 
zu sichern.60 Wie die Lehnsakten deutscher Ex-
pedition werden derzeit auch die „Primae preces“ 
auf Initiative der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen erschlossen. Mittelfristig wird 
somit auch diese Serie komfortabel über das 
Onlineportal des Österreichischen Staatsarchivs 
recherchierbar sein. 

Beachtung verdient auch die 80 Kartons umfas-
sende Serie der Impressorien. Die darin überlie-
ferten Gesuche um die Gewährung kaiserlicher 
Druckprivilegien61 stellen nicht nur eine wichti-
ge Quelle für die Geschichte des deutschen 
Buchhandels dar, sondern verraten auch einiges 
über die Wahrnehmung des Kaisertums im 
Reich. So belegen die Akten, dass den Kaiserhof 
noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
auch aus dezidiert kaiserfernen Regionen zahl-
reiche Suppliken von Buchdruckern erreichten. 
Verwiesen sei beispielsweise auf den Berliner 
Aufklärer Friedrich Nicolai, der regelmäßig in 
Wien vorstellig wurde.62 Die Vergabe von 
Druckprivilegien zog wiederum zahlreiche am 
Reichshofrat geführte, heute in der Judizial-
registratur überlieferte Prozesse um deren Ver-
letzung durch Dritte nach sich.63 Neben Groß-
kaufleuten, die an den Reichsgerichten ihre 
Schuldprozesse austrugen, bildeten also auch 
die Buchdrucker und Buchhändler eine Unter-
tanengruppe, die bis zum Ende des Alten Rei-
                        
60 Siehe am Beispiel Havelbergs in der Kurmark Bran-
denburg SCHENK, Das Alte Reich in der Mark Bran-
denburg 43. 
61 Erschlossen durch KOPPITZ, Die kaiserlichen Druck-
privilegien. 
62 Nicolais Gesuche sind überliefert in ÖStA HHStA, 
RHR, Impressorien, Kart. 52/53. 
63 Darüber hinaus sind in der Judizialregistratur auch 
fiskalische Prozesse dokumentiert, die gegen einzelne 
Autoren wegen Majestätsbeleidigung angestrengt 
wurden. Siehe am Beispiel des Hallenser Juristen 
Christian Thomasius SELLERT, Die Zuständigkeit des 
kaiserlichen Reichshofrats in Reichspolizeisachen. 

ches mit dem Kaisertum berufsbedingt in Kon-
takt trat. Eine kulturgeschichtliche Analyse soll-
te bei dieser Erkenntnis freilich nicht stehenblei-
ben, denn die Funktion des Reichshofrats als 
Organ der Bücheraufsicht verhalf dem Kaiser-
tum auch über den Kreis der Buchdrucker hin-
aus zu einiger Sichtbarkeit. Als Schutzmaßnah-
me gegen unerlaubten Nachdruck enthielten die 
Frontispize unzähliger Bücher den Hinweis, das 
Werk sei mit kaiserlichem Privileg gedruckt. 
Mitunter kam sogar der Volltext der Urkunde 
zum Abdruck. Den Lesern wurde somit in Erin-
nerung gerufen, dass der publizistische Diskurs 
innerhalb der deutschen Gelehrtenrepublik 
rechtlichen Rahmenbedingungen unterlag, die 
über die Grenzen des eigenen Territoriums hin-
ausreichten und auf die rechtssichernde Funk-
tion des Kaisertums verwiesen. 

Zu zahlreichen Kontakten zwischen dem Kai-
serhof und Privatpersonen führte auch die 
Vergabe von Ärzte- und Arznei- sowie von Ge-
werbe-, Fabriks- und Handelsprivilegien, die in 
zwei Serien dokumentiert sind. Dasselbe gilt für 
die Ausstellung von Geleit- und Passbriefen, die 
von Reisenden in unsicheren Zeiten geschätzt 
wurden, sowie von Salva guardien, die dem 
Empfänger Schutz vor militärischen Einquartie-
rungen verhießen. Die drei hierfür einschlägigen 
Serien Geleitbriefe, Passbriefe und Salva guardia 
summieren sich auf 28 Kartons und umfassen 
den Zeitraum von 1437 bis 1803. Auch hier gilt, 
dass sich eine kommunikations- und medien-
geschichtliche Analyse nicht auf Aussteller und 
Empfänger beschränken sollte. Denn bei Schutz- 
und Passbriefen sowie bei Salva guardien han-
delte es sich um Urkunden, die nicht dazu be-
stimmt waren, in Archivgewölben zu schlum-
mern. Sie wurden beantragt, um auf Straßen, an 
Stadttoren oder im Angesicht fremder Truppen 
aus der Tasche gezogen und vorgezeigt zu wer-
den. Wer in einer solchen Situation auf den 
Schutz einer Urkunde vertraute, auf der das 
kaiserliche Siegel prangte, fungierte zugleich als 
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Medium des durch den Urkundenaussteller 
erhobenen Gehorsamsanspruchs.  

4. Die Reichsadelsakten des  
Allgemeinen Verwaltungsarchivs 
Zu den wichtigsten kaiserlichen Reservatrechten 
gehörte das Recht zur Gewährung von Standes-
erhebungen, dessen Administration in rund 
20.000 Reichsadelsakten dokumentiert ist. Diese 
wurden 1841 aus der Bestandsgruppe der 
Reichsarchive ausgegliedert und an die Verei-
nigte Hofkanzlei als oberste österreichische 
Adelsbehörde abgegeben. Aus diesem Grund 
werden sie heute nicht im Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, sondern im Allgemeinen Verwal-
tungsarchiv in Wien-Erdberg verwahrt.64 Wer 
über die Verankerung des Kaisertums in der 
Ständegesellschaft spricht, kann das Standes-
erhebungsrecht nicht außer Acht lassen. Schließ-
lich ist allein im Zeitraum zwischen 1519 und 
1740 von mindestens 6.700 Nobilitierungsvor-
gängen auszugehen.65 

Der analytische Reiz der Adelsakten besteht 
nicht zuletzt darin, dass die in ihnen dokumen-
tierte Ausübung des Standeserhebungsrechts 
auch in vermeintlich „kaiserfernen“ Regionen 
zu direkten Kontakten zwischen Kaisertum und 
landsässigem Adel bzw. bürgerlichen Aufstei-
gern führte. Dies gilt selbst für Brandenburg-
Preußen, dessen Könige das Nobilitierungsrecht 
im Laufe des 18. Jahrhunderts schrittweise 
usurpierten. Noch 1815 verdankten 25 von 71 
Grafen- und 25 von 90 Freiherrenfamilien der 
Provinz Brandenburg ihren Adel nicht etwa 
einem landesherrlichen, sondern einem kaiser-

                        
64 GOLDINGER, Adelsarchiv. 
65 FRÖHLICHSTHAL, Nobilitierungen im Heiligen Römi-
schen Reich 113; vgl. die lexikalischen Angaben bei 
FRANK, Standeserhebungen und Gnadenakte. 

lichen Gnadenakt.66 Freilich erntet man heute 
nicht nur in Berlin oder Potsdam erstaunte Ge-
sichter, wenn man darauf hinweist, dass eine 
Marion Gräfin Dönhoff ihren Adelstitel nicht 
etwa auf die Hohenzollern, sondern auf die 
Habsburger zurückführte. Weithin vergessen ist 
offenbar, dass die Grafen von Dönhoff schon zur 
Führungsschicht des Preußenlandes zählten, als 
dort von den Hohenzollern noch gar keine Rede 
war – geschweige denn von einem kurfürst-
lichen Standeserhebungsrecht, das es erst seit 
den 1650er Jahren, also nach Abschüttelung der 
polnischen Lehnshoheit, überhaupt geben konn-
te. Die Reichsgrafenwürde war den Hohenzol-
lern deshalb verständlicherweise ein Dorn im 
Auge, verwies sie doch auf eine adelige Rang-
ordnung, die viel älter war als das preußische 
Königtum und die sich dessen direktem Zugriff 
entzog. Keinen Herrn zu kennen außer Gott und 
dem König von Preußen – von dieser Forderung 
Friedrich Wilhelms I. waren Teile des landsässi-
gen Adels noch lange weit entfernt.  

5. Abschließende Überlegungen 
Mit einem Umfang von mehr als einem Regal-
kilometer bilden die noch weitgehend uner-
forschten Akten des kaiserlichen Reichshofrats 
das wichtigste archivalische Quellenkorpus zur 
Geschichte des Alten Reiches und seiner Territo-
rien. Durch den vorliegenden Beitrag sollte ver-
deutlicht werden, dass sich das mit diesem 
Quellenkorpus verbundene Analysepotential 
keineswegs auf das Verhältnis zwischen dem 
Kaiserhof und den Reichsständen beschränkt, 
sondern auch die Interaktion zwischen dem 
Reichsoberhaupt und der reichsmittelbaren Be-
völkerung betrifft. Es ist deshalb nur folgerich-
tig, dass sich das an den Universitäten Graz und 
Eichstätt betriebene Projekt zur Erforschung der 

                        
66 SCHILLER, Vom Rittergut zum Großgrundbesitz 249–
250. 
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an Kaiser Rudolf II. gerichteten Untertanensup-
pliken in empirischer Hinsicht vornehmlich auf 
Reichshofratsakten stützt. Über seinen unmittel-
baren Gegenstand hinaus verspricht dieses Vor-
haben einen Beitrag zu einer der wohl wichtigs-
ten Aufgaben der Frühneuzeitforschung, näm-
lich der noch weitgehend ausstehenden Rekon-
struktion der verfassungspolitischen Bedeutung 
des frühneuzeitlichen Kaisertums. Wie die Er-
gebnisse dieser historiographischen „Wieder-
eingliederungsmaßnahme“ im Einzelnen aus-
sehen werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nur schemenhaft erkennbar, denn die systema-
tische Auseinandersetzung mit den Akten des 
Reichshofrats als der wichtigsten kaiserlichen 
Reichsbehörde hat erst vor wenigen Jahren be-
gonnen. 

Gewiss: Die eingangs zitierte These, wonach der 
Territorialstaat für die überwiegende Masse der 
Reichsbewohner die „einzige politische Organi-
sationsform überhaupt“67 gewesen sei, erscheint 
im Licht der archivalischen Befunde unhaltbar. 
Nicht so einfach lässt sich indes die Frage be-
antworten, ob auch die Ansicht revidiert werden 
muss, wonach „der Einfluss von Kaiser und 
Reich [im großen und ganzen] über der Ebene 
aufhörte, von der aus das Leben des einzelnen 
bestimmt wurde“ und es in erster Linie die Lan-
desherren bzw. reichsstädtischen Magistrate 
gewesen seien, die den Untertanen als Obrigkeit 
entgegentraten.68 Eine kritische Auseinanderset-
zung mit dieser These läuft letztlich auf folgen-
de Frage hinaus: All die Personen, die am Kai-
serhof klagend und supplizierend in Erschei-
nung traten in Verbindung mit all jenen, die vor 
Ort darüber redeten und schrieben, also in men-
talitätsprägender Weise auf eine Verankerung 
des imperialen Faktors in der Lebenswelt des 
Einzelnen und in der öffentlichen Debatte hin-
wirkten – überschritten sie zusammen genom-

                        
67 HOLZFURTNER, Landesgeschichte 403. 
68 ARETIN, Das Alte Reich 1, 13. 

men jene Schwelle, ab der es statthaft erscheint, 
das Kaisertum als eine im Alltag der Untertanen 
verankerte Institution zu betrachten?  

Bei der Beantwortung dieser Frage sollte man 
sich freilich hüten, dem Zauber der Reichshof-
ratsakten zu erliegen und die deutsche Verfas-
sungsgeschichte der Frühen Neuzeit einseitig 
oder gar ausschließlich aus der Perspektive der 
Reichsinstitutionen zu betrachten. Vieles, aber 
beileibe nicht alles, was durch die Geschichts-
wissenschaft des 19. Jahrhunderts zu Papier 
gebracht wurde, bedarf der Revision. Die Wie-
ner Bestandsgruppe „Reichsarchive“ und der 
Bestand „Reichshofrat“ als deren wichtigster 
Teil bieten für die Frage nach direkten Kontak-
ten zwischen Reichsoberhaupt und mittelbaren 
Bevölkerungsgruppen zahlreiche Anknüp-
fungspunkte. Als Beleg für die von Teilen der 
neueren Forschung so prononciert betonte Mo-
dernität und Staatlichkeit des Reiches69 taugen 
die Akten freilich kaum. Denn wenn Max We-
bers Diktum weiterhin Bestand hat, wonach sich 
Herrschaft vornehmlich als Verwaltung äußert 
und als solche funktioniert,70 muss die Frage 
gestattet sein, was angesichts des weite Teile 
Mitteleuropas umfassenden „Behördenspren-
gels“ der Reichskanzlei beispielsweise acht Kar-
tons mit Geleitbriefen aus dem Zeitraum 1437 
bis 1760, 18 Kartons mit zwischen 1474 und 1803 
ausgestellten Passbriefen oder zwei Kartons mit 
Salva guardia von 1530 bis 1802 über den Einfluss 
des Kaisertums auf lokaler Ebene aussagen?  

Und vor allem: Wie verhielt sich der Geschäfts-
anfall am Kaiserhof zu dem, was bereits im 
16. Jahrhundert bei landesherrlichen oder 
reichsstädtischen Kanzleien einkam und aus-
schließlich auf dieser Ebene verhandelt wurde, 
ohne dass Kaiser und Reich auch nur davon 
erfahren hätten? In quantitativer Hinsicht dürfte 
die Anrufung des Reichsoberhaupts schon im 

                        
69 SCHMIDT, Das frühneuzeitliche Reich. 
70 WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft 6. 
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16. Jahrhundert und selbst in kaisernahen Gebie-
ten eine Ausnahme gewesen sein, keineswegs 
jedoch die Regel. Mit Blick auf die Entwicklung 
nach 1648 bildet die im Geheimen Staatsarchiv 
Berlin verwahrte Bestandsgruppe Generaldirek-
torium einen aufschlussreichen archivalischen 
Referenzpunkt. Diese umfasst noch immer rund 
2,1 Regalkilometer, obwohl sie im frühen 
19. Jahrhundert starken Kassationen unterzogen 
wurde.71 Allein die preußische Zentralbehörde 
produzierte in den 80 Jahren ihres Bestehens 
also erheblich mehr Schriftgut als die über einen 
ungleich größeren Sprengel verfügenden Be-
hörden Reichskanzlei und Reichshofrat in drei 
Jahrhunderten.  

Wenn Akten mehr sind als ein Haufen altes 
Papier, wenn sie jenen „schriftlichen Nieder-
schlag von Handlungen“72 bilden, auf dem ge-
schichtswissenschaftliche Erkenntnis aufzubau-
en hat, dann lehren uns diese Relationen, dass 
der Leviathan, der uns noch heute von der Wie-
ge bis zur Bahre fest im Griff hält, seine Kinder-
stube eben nicht auf Reichsebene hatte. Er erhob 
im Bereich der inneren Verwaltung der großen 
weltlichen Territorien erstmals sein Haupt. Die 
administrativ-bürokratische Schmalbrüstigkeit 
des Alten Reiches wurde im Laufe des 18. Jahr-
hunderts immer deutlicher – ein Spannungsfeld, 
das mit dem Schlagwort von der „komplemen-
tären Staatlichkeit des Reiches“ (Georg Schmidt) 
eher zugedeckt als offengelegt wird. 

Mit Blick auf die Regierungszeit Rudolfs II. mag 
sich dieses Spannungsfeld erst in nuce abzeich-
nen. Für eine entwicklungsgeschichtliche Ein-
ordnung der Befunde ist der territoriale Verwal-
tungs- und Heeresausbau indes von größter 
Bedeutung. Schon Johann Jacob Moser pranger-
te 1769 die Bestrebungen Friedrich Wilhelms I. 
und Friedrichs des Großen an, eine „despo-
tische, willkürliche und unumschränkte Herr-
                        
71 Siehe KLOOSTERHUIS, Bestandsgruppen-Analyse 
Generaldirektorium. 
72 MEISNER, Urkunden- und Aktenlehre 52. 

schaft“ zu errichten, deren Grundlage einzig 
und allein darauf beruhe, dass „sie 100.000 
Mann auf den Beinen halten, und keinen Richter 
über sich, oder doch selbigen nicht zu fürchten 
haben“.73 Moser hatte klar erkannt, dass die 
Könige ihre Armee nicht allein als außenpoliti-
sches Machtinstrument, sondern auch zur Ab-
sicherung der reichsrechtswidrigen Komponen-
ten des preußischen Staatsbildungsprozesses 
einsetzten. Er hatte ferner erkannt, dass diese 
systematische Zurückdrängung der kaiserlichen 
Justizaufsicht nicht erst von Friedrich dem Gro-
ßen, sondern bereits von dessen Vater zu einem 
weitgehenden Abschluss gebracht worden war – 
während in der heutigen Forschung die unzu-
treffende Ansicht vorherrscht, es habe vor 1740 
kein preußischer Herrscher das oberstrichter-
liche Amt des Kaisers zu missachten gewagt.74 
Die Reichsgeschichtsforschung wäre jedoch 
schlecht beraten, wollte sie aus Machtverges-
senheit ignorieren, dass dieser Prozess bereits in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts unüber-
sehbare systemsprengende Potenzen entfaltete.75 
Darüber hinaus wäre zu klären, ob nicht bei-
spielsweise in Kursachsen oder Kurhannover 
ähnliche Entwicklungen stattgefunden haben, 
die – um nochmals Smend zu zitieren – auf eine 
„Mediatisierung der Untertanen gegenüber al-
len unmittelbaren Einwirkungen der Reichsge-
walt“76 zusteuerten. 

Die diesbezüglichen, nur unzureichend er-
forschten Auseinandersetzungen zwischen Kai-
sertum und Ständen bilden jedoch nur die eine 
Seite der Medaille. Wie jedes andere politische 
System basierte auch der frühneuzeitliche Terri-
torialstaat nicht allein auf Druck, sondern eben-
so auf Angeboten. Um beim Beispiel der preußi-
schen Armee zu bleiben: 100.000 Soldaten (übri-

                        
73 Zitiert nach WHALEY, Das Heilige Römische Reich 2, 
222. 
74 Noch jüngst ebd. 2, 255. 
75 Vgl. die Befunde bei SCHENK, Reichsjustiz. 
76 SMEND, Brandenburg-Preußen 199. 
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gens eine Zahl, welche die Einwohnerzahlen 
vieler Reichsterritorien überstieg) waren auch 
100.000 Menschen, deren Lebensunterhalt vom 
preußischen König als ihrem Oberbefehlshaber 
abhing. Die innerhalb der Armee wirksamen 
informellen Strukturen wurden unlängst als 
„Netz des Königs“ beschrieben.77 Solche Befun-
de verdeutlichen, dass der territorialstaatliche 
Verwaltungs- und Heeresausbau mit der Her-
ausbildung neuer Patronagenetzwerke einher-
ging, in denen Kaiser und Reich kaum noch eine 
Rolle spielten. Der kaiserlichen Gnadengewalt, 
an die im 16. Jahrhundert noch vergleichsweise 
häufig appelliert wurde, dürfte deshalb in zu-
nehmendem Maße der Einfluss auf die von  
potentiellen Supplikanten begehrten Pfründen, 
Bestallungen, Dispense und Gnadengelder ab-
handen gekommen sein. Um als Empfänger 
einer Bittschrift in Frage zu kommen, musste ein 
Herrschaftsträger etwas zu bieten haben, um 
das zu supplizieren sich lohnte. Und das waren 
immer weniger die Kaiser, sondern die Landes-
herren mit ihren expandierenden Verwaltungs- 
und Militärapparaten.  

Dieser Logik, deren mentalitätsgeschichtliche 
Auswirkungen kaum zu überschätzen sein dürf-
ten, hatten die Kaiser über 1648 hinaus vor allem 
ihre Reservatrechte entgegenzusetzen. Die noch 
weitgehend ausstehende Erforschung dieser 
Rechte, für die das Supplikenprojekt wichtige 
Impulse verspricht,78 bildet einen wichtigen 
Baustein auf dem Weg zu einem angemessenen 
Verständnis des frühneuzeitlichen Kaisertums. 
Es ist deshalb ein Manko, dass sich die jüngere 
Reichshofratsforschung nahezu ausschließlich 
auf die gerichtlichen Funktionen des Reichshof-
rats konzentriert. Schließlich führte die Hoff-
nung auf die Erlangung einer Ersten Bitte, einer 

                        
77 WINKEL, Netz des Königs. 
78 Gemäß Projektantrag bezieht das Vorhaben 17 Ak-
tenserien der Lehns- und Gratialregistratur ein: 
[http://www-gewi.uni-graz.at/suppliken/static/  
content/projektantrag.pdf] (abgerufen am: 8. 6. 2015). 

Standeserhebung oder eines Druckprivilegs 
auch nach 1648 noch Tausende von Untertanen 
an den Kaiserhof. Allerdings ist auch in diesem 
Bereich nicht zu übersehen, dass es sich zum 
Teil um ausgesprochen konfessions- und be-
rufsgruppenspezifische kaiserliche „Angebote“ 
handelte, die nur für einen kleinen Teil der Un-
tertanenschaft überhaupt in Frage kamen. Eine 
kulturgeschichtliche Analyse des Kaisertums 
darf sich nicht allein auf die kaiserliche Klientel 
stützen. Sie muss stets auch nach jenen fragen, 
die am Kaiserhof abwesend waren. 

Doch wie auch immer künftige Studien diese 
Fragen beantworten werden, steht doch eines 
außer Frage. Das Kaisertum bildete einen integ-
ralen Bestandteil der Verfassung des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation. Das an 
den Universitäten Graz und Eichstätt betriebene 
Projekt zur Erforschung der an Rudolf II. gerich-
teten Untertanensuppliken ist in methodischer 
und empirischer Hinsicht ein Pioniervorhaben 
und wird – so steht zu hoffen – weitere Projekte 
anregen, welche sich die im Rahmen der laufen-
den Reichshofratsaktenerschließung geschaffe-
nen Grundlagen zunutze machen. Denn nur bei 
einer weiteren systematischen Durchdringung 
der Wiener Bestandsgruppe „Reichsarchive“ 
wird das Kaisertum im „neuen Bild vom Alten 
Reich“79 seinen angemessenen Platz finden kön-
nen. 

                        
79 SCHINDLING, Kaiser, Reich und Reichsverfassung. 
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